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Fachbereich Bauwesen und 

Umwelt 

Betreff: 

Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Windenergieanlagenpark Luko„ gem. § 14 (1) BauGB, 
Coswig (Anhalt), Ortschaft Thießen, Ortsteil Luko 

Mitglieder Abstimmungsergebnis Beratungsfolge 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

11.05.2011 Ortschaftsrat Thießen 

16.05.2011 Bau-, Stadtentwicklungs- und 

Sanierungsausschuss 

19.05.2011 Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) 

      

 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) beschließt die nachfolgende Satzung über eine 
Veränderungssperre. 
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Beschlussbegründung: 
 
Die Gemeinde kann zur Sicherung der gemeindlichen Bauleitplanung eine als Satzung zu 
beschließende Veränderungssperre erlassen, sofern sie einen Beschluss über die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes gefasst hat und das Sicherungsbedürfnis fortbesteht (vgl. §§ 14, 16, 17 
BauGB). 
Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) hat am ………. die Aufstellung des Bebauungsplanes 
„Windenergieanlagenpark Luko“, der Stadt Coswig (Anhalt), Ortschaft Thießen, Ortsteil Luko 
im Sinne von § 8 BauGB (Baugesetzbuch) beschlossen. Der Bebauungsplan 
„Windenergieanlagenpark Luko“, der Stadt Coswig (Anhalt), Ortschaft Thießen, Ortsteil Luko 
wurde aufgestellt, um Zahl und ggf. Höhe der Windenergieanlagen innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes steuern zu können. Um die planerische Steuerung 
der Windenergienutzung innerhalb des Windeignungsgebietes Luko zu sichern, wird die 
Aufstellung einer Veränderungssperre gemäß § 14 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
Der Geltungsbereich der Satzung über die Veränderungssperre befindet sich in den Fluren 
3, 4 und 5 der Gemarkung Luko. Der Geltungsbereich der Satzung über die 
Veränderungssperre wird begrenzt: 

- im Norden durch die bestehende 380 kV – Elektroleitung 
- im Westen durch den bestehenden Weg zur Ortschaft Thießen 
- im Osten durch die Gemarkungsgrenze nach Düben, Ortschaft von Coswig (Anhalt) 

und im Wesentlichen durch die bestehende Waldgrenze 
- im Süden, teilweise durch die Kreisstraße K 2002 und durch die Abstandsregelungen 

zu den Ortslagen hin (Tabuzone + 1000 m Mindestabstand)  
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs der Veränderungssperre ergeben sich aus der 
Satzungskarte, die nachfolgend abgedruckt und Bestandteil der Satzung ist. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA:     NEIN:     X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
Bemerkungen:   
 

 

 
Anlagen:  
 

- Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Windenergieanlagenpark Luko“, Coswig (Anhalt), Ortschaft 
Thießen, Ortsteil Luko 

- Geltungsbereich Veränderungssperre B-Plan Nr. 25 „Windenergieanlagenpark Luko“, 
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Coswig (Anhalt), Ortschaft Thießen, Ortsteil Luko 
 

 

 

 
 


